
Zugangs- und Zulassungsordnung  

für den Masterstudiengang Deutsches Recht 

mit dem Abschluss „Master of Laws“ (LL.M.) 

vom 19.02.2021 
 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzes -HG-) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes 

vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch das Änderungsgesetz vom 

1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1110), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ord-

nung erlassen: 
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§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Deutsches Recht 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 

 

 

§ 2 

Zuständigkeit 

Für die Durchführung des Zulassungsverfahrens zum Masterstudiengang ist die Dekanin/der De-

kan der Juristischen Fakultät zuständig. 

 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1)  Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudiengang Deutsches Recht sind neben 

den allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung: 

1. der erfolgreiche Abschluss eines rechtswissenschaftlichen Hochschulstudiums au-

ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit einer Regelstudienzeit von mindestens 

sieben Semestern, das einem Wert von 210 ECTS-Punkten entspricht, 

2. die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache (§ 49 Abs. 10 HG i. V. m. 

DSH-Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität). 
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(2)  1Erfüllt eine Bewerberin/ein Bewerber die in Abs. 1 Nr. 1 genannte Voraussetzung nicht, so 

kann sie/er zum Studium zugelassen werden, wenn sie/er den erfolgreichen Abschluss 

eines rechtswissenschaftlichen Hochschulstudiums außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland mit einer Regelstudienzeit von sechs Semestern, das einem Wert von 180 

ECTS-Punkten entspricht, sowie sonstige vorbereitende Studien oder als gleichwertig an-

rechenbare Leistungen im Wert von 30 ECTS-Leistungspunkten nachweist. 2Von der Bewer-

berin/dem Bewerber werden insbesondere 

1. die Fähigkeit, das im Studium erworbene Wissen und Verstehen in der Praxis umzu-

setzen und Problemlösungen und Argumente in ihrem Fachgebiet zu erarbeiten und 

weiterzuentwickeln, 

2. die Fähigkeit, aus den während des Studiums erworbenen Kenntnissen wissen-

schaftlich fundierte Urteile abzuleiten, die gesellschaftliche, wissenschaftliche, und 

ethische Erkenntnisse berücksichtigen, 

3. die Fähigkeit, fachbezogene Positionen und Problemlösungen zu formulieren und 

argumentativ zu verteidigen, 

4. die Fähigkeit, sich in ihrem Fachgebiet sowohl mit Fachvertreterinnen und Fachver-

tretern als auch mit fachfremden Personen über Informationen, Ideen, Probleme und 

Lösungen auszutauschen,  

 erwartet. 

 

(3)  Bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Geltungsbereiches 

des Grundgesetzes wird ein Gutachten des Sekretariats der ständigen Konferenz der Kul-

tusminister der Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse ein-

geholt. 

 

(4)  Die Feststellung, ob die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind, trifft die Dekanin/der De-

kan. 

 

 

§ 4 

Die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache 

(1)  1Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 

Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kennt-

nissen der deutschen Sprache. 2Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-

Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. 3Der Nachweis ist nicht 

erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 

 

(2) In Ausnahmefällen kann die Dekanin/der Dekan hiervon Befreiung erteilen, insbesondere 

1. auf Antrag einer Hochschullehrerin/eines Hochschullehrers der Rechtswissenschaft-

lichen Fakultät Münster 

2. auf Antrag der Bewerberin/des Bewerbers selbst, wenn diese/dieser im Rahmen ei-

nes Partnerschaftsprogramms der Rechtswissenschaftlichen Fakultät bereits in 

nicht geringem Umfang an Lehrveranstaltungen, die von Hochschullehrerin-

nen/Hochschullehrern der Fakultät durchgeführt worden sind, teilgenommen hat, 
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für die ein Leistungsnachweis im Sinne von § 17 der Prüfungsordnung für den Mas-

terstudiengang Deutsches Recht erbracht worden ist, und dies nicht länger als vier 

Semester zurückliegt. 

 

 

§ 5 

Termine, Fristen und Unterlagen 

(1)  1Das Zulassungs- und Auswahlverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des 

Winter- bzw. Sommersemesters statt. 2Der Antrag auf Zulassung ist beim Studierendensek-

retariat der Westfälischen Wilhelms-Universität zu stellen. 3Die Frist zur Stellung des An-

trags richtet sich nach der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-

Westfalen (VergabeVO NRW) und der Ordnung zur Regelung zulassungsrechtlicher Fragen 

in der Westfälischen Wilhelms-Universität. 4Die Bewerbung erfolgt über das elektronische 

Bewerbungsportal der Westfälischen Wilhelms-Universität. 5Die Bewerberin/der Bewerber 

muss folgende Bewerbungsunterlagen einreichen bzw. hochladen: 

1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen Hochschulzu-

gangsberechtigung. 

2.  Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses ge-

mäß § 3 Abs. 1 sowie ggf. über sonstige vorbereitende Studien oder als gleichwertig 

anrechenbare Leistungen gemäß § 3 Abs. 2. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung 

noch kein Abschlusszeugnis gemäß § 3 Abs. 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis 

eingereicht werden, in das mindestens die Noten der ersten fünf Semester (entspre-

chend mindestens 140 ECTS-Leistungspunkten) eingegangen sind. Das Abschluss-

zeugnis gemäß § 3 Abs. 1 ist im Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzule-

gen. 

3.  Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß § 4. 

4.  Lebenslauf 

5.  Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Re-

cords) 

6.  gegebenenfalls weitere Unterlagen, in denen die Eignung für das angestrebte Stu-

dium dargelegt werden (z.B. Arbeitszeugnisse, Nachweise über Praktika oder andere 

relevante Zusatzqualifikationen). 

 

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn die Bewerberin/der Bewerber die Unterlagen gemäß 

Abs. 1 nicht vollständig oder nicht rechtzeitig einreicht. 

 

 

§ 6 

Auswahlverfahren 

(1)  Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen/Bewerber für den Masterstudiengang Deutsches 

Recht, die nach § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 die Zulassungskriterien erfüllen, 

die Zahl der für den Studiengang zur Verfügung stehenden Studienplätze, so wird eine 

Auswahl nach folgenden Kriterien getroffen: 

1.  die im Zeugnis gem. § 5 Abs. 1 S. 5 Nr. 2 ausgewiesene Note. Sofern im Studium 

gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen nicht den Leis-

tungen entsprechen, die Studierende im Studiengang Rechtswissenschaften 
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(Staatsexamen/Erste Prüfung) an der Westfälischen Wilhelms-Universität erbringen 

müssen, kann die Dekanin/der Dekan eine Gewichtung der Abschlussnote vorneh-

men. 

2.  weitere für den Masterstudiengang Deutsches Recht an der Westfälischen Wilhelms-

Universität einschlägige Qualifikationen, insbesondere berufs- oder forschungsrele-

vante Praktika, einschlägige Berufserfahrung oder sonstige Zusatzqualifikationen. 

Ergibt sich ein Klärungsbedarf in Bezug auf mögliche Qualifikationsmerkmale, gibt 

die Dekanin/der Dekan der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zur Erläuterung 

in einem persönlichen Gespräch. Die Dekanin/der Dekan kann darüber hinaus be-

schließen, jeder Bewerberin und jedem Bewerber die Gelegenheit zu einem persön-

lichen Gespräch zu geben. 

 

(2)  Die gegebenenfalls gemäß Abs. 1 Nr. 1 korrigierte Note des Zeugnisses gemäß § 5 Abs. 1 

S. 5 Nr. 2 wird in einen Punktwert von 40 bis 0 umgerechnet. 

 

(3)  1Für ggf. bestehende zusätzliche Qualifikationen im Sinne von Abs. 1 Nr. 2 werden 20 bis 

0 Punkte vergeben. 2Die Gewichtung dieser Kriterien für eine Rangliste wird durch die De-

kanin/den Dekan festgelegt. 

 

(4)  1Die Punktzahlen gemäß den Absätzen 2 und 3 werden addiert. 2Aufgrund der so ermittel-

ten Punktzahlen wird eine Rangliste erstellt. 3Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über 

die Platzierung auf der Rangliste. 

 

 

§ 7 

Abschluss des Verfahrens 

(1)  1Erfüllt die Bewerberin/der Bewerber die Zugangsvoraussetzungen gemäß §§ 3 und 4 und 

wird ihr/ihm gegebenenfalls aufgrund ihrer/seiner Platzierung auf der Rangliste ein Stu-

dienplatz zuerkannt, so erhält sie/er unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens einen 

schriftlichen Bescheid, der sowohl die Feststellung des Vorliegens der Zugangsvorausset-

zungen für den Masterstudiengang Deutsches Recht an der Westfälischen Wilhelms-Uni-

versität wie auch die Zuweisung des Studienplatzes ausspricht. 2Den Bescheid erstellt die 

Rektorin/der Rektor. 3Im Falle des § 5 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 erhält die Bewerberin/der Bewer-

ber einen Bescheid, der die Zulassung unter dem Vorbehalt ausspricht, dass das Zeugnis 

gemäß § 3 Abs. 1 im Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 

 

(2)  1Im Bescheid gemäß Abs. 1 S. 1 setzt die Rektorin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewer-

ber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, ob die Bewerberin/der Bewerber den Studien-

platz annimmt. 2Lehnt die Bewerberin/der Bewerber den angebotenen Studienplatz ab, 

wird dieser gegebenenfalls der/dem auf der Rangliste Nächstplatzierten zugewiesen. 3Ver-

säumt die Bewerberin/der Bewerber innerhalb der Annahmefrist die Erklärung gemäß S. 1 

abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 

 

(3)  1Wird eine Studienbewerberin/ein Studienbewerber nicht zum Studium zugelassen, so er-

teilt die Rektorin/der Rektor hierüber einen schriftlichen Bescheid. 2Dieser gibt auch dar-

über Auskunft, ob das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen für das angestrebte Stu-

dium festgestellt wurde. 3Der Bescheid ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbe-

lehrung zu versehen. 
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(4)  1Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, 

wenn der Bescheid gemäß Abs. 1 dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem An-

trag auf Einschreibung fristgemäß vorgelegt wird. 2Im Übrigen findet die Einschreibeord-

nung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung 

Anwendung. 

 

 

§ 8 

Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1)  1Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Verfahren zur Feststellung des Vorliegens der 

Zugangsvoraussetzungen gemäß §§ 3 und 4 bzw. dem Auswahlverfahren nach § 6 und § 7 

getäuscht oder falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 3 und § 4 eingereicht und wird 

diese Tatsache erst nach der Zulassung nach § 7 bekannt, widerruft die Dekanin/der De-

kan die Feststellung des Vorliegens der Zugangsvoraussetzungen und informiert hierüber 

das Studierendensekretariat. 2Ein Widerruf ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Aushän-

digung der Bestätigung möglich. 

 

(2)  1Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen und zu begründen. 2Vor der Entscheidung ist der Bewerberin/dem Bewerber 

Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 

 

§ 9 

Inkrafttreten, Veröffentlichung 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung für den Master-

studiengang Deutsches Recht mit dem Abschluss „Master of Laws“ (LL.M.) vom 

08.05.2009 (AB Uni 2009/18, S. 1368 ff.) außer Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Rechtswissenschaftlichen Fa-

kultät (Fachbereich 03) vom 19.01.2021. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ab-

lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher be-

anstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeaus-

schlusses nicht hingewiesen worden. 

 

 

Münster, den 19.02.2021 Der Rektor 

      

 Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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